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Sachverhalt:

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz hat bereits in ihrer Sitzung am 28.10.2019 
den Beschluss über die Behandlung eingegangener Anregungen und 
Stellungnahmen im Rahmen der Aufstellung der 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gefasst. Im Sachverhalt stellt sich Folgendes dar.

Die Stadt Klütz führt das Aufstellungsverfahren für die 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan Nr. 32 
durch, um die planungsrechtliche Basis zur Verbesserung der Versorgungs- und 
Infrastrukturbereiche südlich der Landesstraße im Bereich der Wohlenberger 
Wiek zu schaffen.

Die Aufstellung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt in einem 
zweistufigen Regelverfahren nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. 

Die Stadt Klütz hat die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
mit dem Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt. Die 
Planunterlagen einschließlich Begründung mit integriertem Umweltbericht und 
den bereits vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen dazu lagen in der 
Zeit vom 25. Juni 2019 bis einschließlich 06. August 2019 im Amt Klützer Winkel 
öffentlich aus. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine 
Stellungnahmen von der Öffentlichkeit zu den Entwurfsunterlagen abgegeben. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 
vom 04. Juli 2019 beteiligt und haben Stellungnahmen abgegeben. Die 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden ist erfolgt. 
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Im Rahmen der Aufstellung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Klütz wurden keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit vorgetragen. Im 
Rahmen der Beteiligung mit dem Entwurf der 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes wurden Stellungnahmen der Behörden und TÖB 
vorgetragen. 
Es ergaben sich Anforderungen, die im Rahmen der Abwägung zu beachten sind 
und vor dem abschließenden Beschluss abschließend zu klären sind.

Die Stellungnahme des Landkreises stand seinerzeit noch aus. Mittlerweile liegt 
die Stellungnahme des Landkreises vor und es wurden Abstimmungen mit 
Behörden und Stellen geführt. Danach ist davon auszugehen, dass eine 
Genehmigungsfähigkeit dann gegeben ist, wenn Einrichtungen der 
Strandversorgung vorbereitet werden. Die erforderlichen Ausnahmeanträge für 
den Gewässerschutzstreifen sind vor abschließendem Beschluss über die 8. 
Änderung des Flächennutzungsplanes einzuholen. Auch hier ist der maßgebliche 
Belang die Klärung der Strandversorgung und Regelung der Strandversorgung. 
Im Zuge des verbindlichen Bauleitplanverfahrens sind die Anforderungen an § 20-
Biotope und an Ausgleich und Ersatz zu regeln. Die Stadt Klütz hat hier 
Ausgleichs- und Ersatzregelungen getroffen und 
Kompensationsflächenäquivalente erworben. Die Auswirkungen auf § 20-Biotope 
wurden bewertet. Ein entsprechendes Antragsverfahren wird durchgeführt. 
Dieses Antragsverfahren ist Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des 
Flächennutzungsplanes. Auf der Grundlage des Abwägungsbeschlusses wird das 
entsprechende Antragsverfahren geführt. Die Vereinbarkeit mit den 
Zielsetzungen der Natura2000-Schutzgebietskulisse wurde durch eine 
Verträglichkeitsvorprüfung nachgewiesen. Voraussetzung für die Antragstellung 
und die Regelung im Genehmigungsverfahren sind die Inaussichtstellung für den 
Gewässerschutzstreifen nach § 29 NatSchAG M- V und die gesicherte Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahme. Die Nachweise erfolgen auch im Zusammenhang mit der 
Bewertung der mittelbaren Auswirkungen auf § 20-Biotope. Für die Stadt Klütz 
stehen keine weiteren Flächen für die Herrichtung der Stellplätze zur Verfügung. 
Eine weiterreichende Benutzung ist für den Bereich am Parkplatz in Richtung 
Wohlenhagen vorgesehen. Die erforderlichen Anträge werden nach 
Abwägungsbeschluss in Bezug auf den Gewässerschutzstreifen und die § 20-
Biotope gestellt. Die Ausnahmegenehmigungen sind Voraussetzung für den 
abschließenden Beschluss.

Im Rahmen der Stellungnahme des StALU sind Anforderungen an die 
Küstenschutzbelange vorgetragen worden. Die Belange des Hochwasserschutzes 
sind insbesondere für Parkplätze und bauliche Anlagen zu berücksichtigen. Eine 
Inaussichtstellung für die Bebauung innerhalb des Gewässerschutzstreifens liegt 
vor. 
Zusätzlich ist auf der Grundlage des Abwägungsbeschlusses vor dem 
abschließenden Beschluss die Ausnahmegenehmigung seitens der unteren 
Naturschutzbehörde einzuholen.  Gefahren sind auszuschließen. Die 
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie ist zu beachten. Landesmaßnahmen zum 
Küstenschutz werden im Außenbereich nicht vorgesehen.

Eine Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung zur 8. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wird nicht vorgelegt. Deshalb wird 
hilfsweise die Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung 
zum Bebauungsplan Nr. 32 genutzt. Die Stellungnahme des Amtes für 
Raumordnung und Landesplanung zum Bebauungsplan Nr. 32 bestätigt die 
Planungsziele. Die Begründung des Erfordernisses der Stellplätze ist erfolgt.

Mit dem Ergebnis der Abwägung ist die Forstbehörde zu unterrichten und die 
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Herstellung des Einvernehmens der Forst vor dem abschließenden Beschluss zu 
bestätigen. Die Zielsetzungen wurden bereits in der Vorentwurfsphase durch die 
Forst bestätigt. Insofern wird davon ausgegangen, dass das Einvernehmen 
hergestellt wird. Auf der Grundlage der Abwägung wird die Forst entsprechend 
informiert. Erst nach Mitteilung des Abwägungsergebnisses wird der 
abschließende Beschluss gefasst.

In Bezug auf die vorgetragenen Anregungen und Stellungnahme des BUND geht 
die Stadt Klütz davon aus, dass eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist. Eine Verträglichkeitsvorprüfung wurde mit dem Ergebnis 
durchgeführt, dass keine erheblichen Auswirkungen entstehen. Maßnahmen sind 
bereits geregelt.

Die Hinweise des Zweckverbandes zur Löschwasserbereitstellung sind 
aufzunehmen und die allgemeinen Anforderungen an die Ver- und Entsorgung 
sind zu beachten.

Hinsichtlich der E.DIS wird nicht davon ausgegangen, dass umfangreiche 
Verteilungsanlagen notwendig sind. Unabhängig davon ist jedoch dieser Hinweis 
zu beachten, um hohe Kostenaufwendungen zu vermeiden bzw. rechtzeitig die 
Kostensituation zu klären.

Hinsichtlich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung werden die Anforderungen 
zur Beleuchtung und zur Sicherheit entsprechend beachtet.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt: 

1. Die während der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der 
Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB und der Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB nach bereits erfolgtem Abwägungsbeschluss durch die Stadtvertretung 
eingegangenen Stellungnahmen hat die Stadt Klütz unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes geprüft. Stellungnahmen der Öffentlichkeit liegen nicht vor.
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Das Abwägungsergebnis gemäß Anlage macht sich die Stadt Klütz zu eigen und 
ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben 
haben, von diesem Ergebnis der Abwägung mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen.
 

Finanzielle Auswirkungen:
keine 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)
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Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 d2019-08-27AbwEntw8ÄFNPKlütz_1 öffentlich

2 d2023-03-06-Klütz B32-8Ä FNP-GGB-VSG-Vorprüfung_3 öffentlich

3 d2018-10-22-Bauer_BerichtLRT2018final-Karten öffentlich
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0. Vorbemerkung

eine Natura 2000- Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)
Vogelschutzgebiet (VSG) m Mai 2016 
erstellt. Die potentiell betroffenen Lebensraumtypen, Arten und Habitate von 
Brut- n, dass 
keine erheblichen Auswirkungen auf das Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) 

sind. 

Der 
liegt als Endfassung mit Stand vom 11. Dezember 

2015 (Abschluss 15.12.2017) vor. 

, wurden das 
E Vogelschutzgebiet (VSG) sowie das 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)
FFH-
2018) erstellt. Darin wurde Bebauungsplanes Nr. 27 mit 
den Schutz- und Erhaltungszielen des GGB und VSG
Endfassung des Managementplanes des 

erhebliche Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebiete ausgeschlossen werden. 
Es wurden zur Schadensbegrenzung

V -Plangebietes gegeben ist und die Bestandteile der Natura 

Aufgrund 
Vogelschutzgebiet (VSG) er Erkenntnisse 

im Februar 2019 eine erneute Natura 2000-
im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 32 der Stadt 

Der Standard
1934-302) wurde im Mai 2020 und der 

1934-401) im Mai 2017 aktualisiert. Die 
erungen, die sich hieraus ergeben, wurden in die vorliegende Natura 2000-

vor
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1. Anlass, Aufgabenstellung und Gesetzliche Grundlagen

1.1 Anlass und gesetzliche Grundlagen

Anlass der vorliegenden Natura-2000 
ihre bisherigen Zielsetzungen zur Versorgung und Infrastruktur im 

Versorgung und Infrastruktur mit den vorhandenen tzen zu konzentrieren. 

werden. 

ht 

Parallelverfahren vorgesehen.
Ziel ist die Verbesserung der Versorgungs-
La

Aufgrund der Lage des Plangeltungsbereichs
2000-Gebieten, Gebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung dem n
, ist eine 

Ver

Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/ 409/ EWG vom 2. April 
1979, kodifizierte Fassung Richtlinie 2009/ 147/ EG vom 30. November 2009, 

I die 
zahlen- zu Schutzgebieten zu 
die Special Protection Areas (SPA
Vogelschutzgebiete (VSG) bezeichnet. Schutzzweck dieser sind die Erhaltung 

tate) der relevanten Vogelarten und die

, entsprechende 
Vogelvorkommen der EU-Kommission zu melden, die rechtlichen nationalen 

fen und die Ausweisungen 

Mit der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
-

Flora-Habitat-Richtlinie; im Folgenden FFH-Richtlinie genannt) und der Richtlinie 

-Richtlinie) 

zgebietssystem geschaffen.
Seit Inkrafttreten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/ 43/ EWG) 
bilden die 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) das Schutzgebietssystem Natura2000. 
Ziele des Schutzgebietssystems Natura2000 sind die Bewahrung und 

- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 
Interesse" zu denen auch die Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
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welche einzeln oder im Zusammenwirken mit ander
Natura2000- ungen

(vgl. Art 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie).
Entscheidend bei einer Natura2000-
Vorhabenstandort, die Erhaltungsziele der Schutzgebiete und die 

potentieller negativer 
Auswirkungen (Beeintr
ausgeschlossen werden, ist eine detaillierte GGB- und/ oder VSG-

Wesentliches Ziel der Richtlinien ist die Schaffung und dauerhafte Sicherung 
en Netzes von besonderen Schutzgebieten mit der 

-Richtlinie).

Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG), und den 

-Vorpommern des 
- V (NatSchAG M-V) vom 23.02.2010.

werden. Ein Eingriff darf nur zugelassen , soweit er:

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck an anderer 

Natura 2000 erforderlich werden, die durch den Mitgliedstaat zu ergreifen sind. 
Die EU- se

-
00-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern

(Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 
5. Juli 2021. Diese dient zur genauen Definition 

der Schutzzwecke, Lage, Abgrenzung und der artenspezifischen Erhaltungsziele 
der in M-V vorhandenen EU-Vogelschutzgebiete. 

eine Stellungnahme der EU-Kommission einzuholen BNatSchG, vgl. 
Art. 6 Abs. 4 FFH- 13.5.2013).

Das Plangebiet ist zwischen 20 m und 60 m vom FFH-Gebiet Wismarbucht
(DE 1934-302)

1934-401) entfernt.
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im relevanten Bereich der Wohlenberger 
Wiek geben die Abbildungen 1 und 2.

Abb. 1: Ausdehnung des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
(blau) im Bereich der Wohlenberger Wiek

-V (CC BY-SA 3.0))

Abb. 2: Ausdehnung des (VSG)
(braun) im Bereich der Wohlenberger Wiek 

-V (CC BY-SA 3.0))

Lage BP Nr. 32

Lage BP Nr. 32
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Abbildung 3 zeigt den Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 32 mit den Natura
2000-Gebieten in 

Abb. 3: Natura2000-Gebiete im Umkreis des Plangeltungsbereichs (rot umrandet) 
-V (CC BY-SA 3.0))

1.2 Daten- und Informationsgrundlagen

2000-Gebiete sowie der Standarddatenbogen des Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) m Mai 2004, aktualisiert 
im Mai 2020 und dem Standarddatenbogen zum 
Vogelschutzgebiet (VSG) vom Oktober 2007, 
aktualisiert im Mai 2017.

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)
tand 2006 vor, der 

liegt mit Stand vom 11. Dezember 2015 vor 
(Abschluss 15.12.2017).
Die enthaltenen Daten werden als korrekt und nach 
aktuellen Es wird davon 

Habitate methodisch sinnvoll bewertet wurden. Aufgrund des Alters der 
Bestandsdaten der FFH-Arten (Managementplan, Februar 2006) wurde eine 
aktuelle Aufnahme der Biotope, der Lebensraumtypen sowie der potentiell
betroffenen Arten des Anhangs II im detailliert untersuchten Bereich vom 

ro Martin Bauer mit Stand vom September 2018 vorgenommen. Die 
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2. ihre Erhaltungsziele 
ndteile

2.1 Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) Wismarbucht
(DE 1934-302)

2.1.1
23.840 ha. Es handelt sich vor allem um 

Landstreifen. 

Die Lage und Ausdehnung des Gebietes sind in der nachfolgenden Abbildung 
dargestellt. 

Abb. 4: Lage und Ausdehnung des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)
-302)

Schutzzweck/ Erhaltungsziele des Schutzgebietes

Schutzzweck -Gebiet Komplexes

- und Pflanzenarten. Im 
Sommerhalbjahr sind Teilbereiche beso

lten 
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werden, der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Brutvogelarten im 

.
Wichtige funktionale Vorausset

Bereiche. F

Schutzzweck. 
Das Gebiet hat gleichzeitig bereits zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung mit seinen 
Strand- und naturn

. (Managementpla -Gebiet 
DE 1934-302 Wismarbucht).

2.1.2 FFH-Lebensraumtypen (LRT) und FFH-Arten
-Richtlinie

Im Anhang I der FFH-
von gemeinschaftlichem Interesse sind 

aus dem im Mai 2020 aktualisierten Standarddatenbogen (SDB) auf. Im 

Anhang I der FFH-

Tab. 1: Im GGB vorkommende Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie mit 
20) und 

Managementplan (MP, 2006)

EU-
Code

Lebensraumtyp
EHZ** lt. 

SDB 
(2020)

EHZ** lt. 
MP (2006)

1110
nicht 

enthalten
B

1130 C
nicht 

enthalten

1140
Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und 

Mischwatt
B B

1150* B B

1160
buchten 

(Flachwasserzonen und Seegraswiesen)
B B

1170 Riffe B B

1210 B
A (44 %)
B (52 %)
C (4 %)

1220 A
A (84 %)
B (16 %)

1230
Atlantik- -Fels- und 

B
A (25 %)
B (64 %)
C (12 %)
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EU-
Code

Lebensraumtyp
EHZ** lt. 

SDB 
(2020)

EHZ** lt. 
MP (2006)

1310
Pioniervegetation mit Salicornia und anderen 

(Quellerwatt)
A A

1330
Atlantische Salzwiesen (Glauco-

Puccinelliietaria maritimae)
A

A (88 %)
B (10 %)

2110 A
A (49 %)
B (35 %)
C (16%)

2120
Ammophila 

arenaria)
B

A (30 %)
B (70 %)

2130* B
A (16 %)
B (84 %)

2160 Hippophae rhamnoides B
A (15 %)
B (84 %)

2190 B B

3150
des Magnopotamions oder Hydrocharitions

B
A (75 %)
B (25 %)

6210
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 

Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
B B

6510 B B

*
** Erhaltungszustand: A=hervorragend, B=gut, C=durchschnittlich bis 

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie

Der Anhang II der FFH- - und Pflanzenarten von 
besondere Schutzgebiete 

Im Bereich des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)
20) folgende Angaben 

zu Tier- und Pflanzenarten aus Anhang II der FFH-Richtlinie vor:

Tab. 2: Im GGB vorkommende Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie mit ihren 
20) und 

Managementplan (MP, 2006)
EU-

Code
Art

EHZ* lt. 
SDB (2020)

EHZ* lt. MP 
(2006)

1014
Schmale Windelschnecke (Vertigo 

angustior)
B B

1095 Meerneunauge (Petromyzon marinus) B B

1099 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) B B

1106 Lachs (Salmo salar) - -

1166 Kammmolch (Triturus cristatus) B B

1318 Teichfledermaus (Myotis dasycneme)
nicht 

enthalten-
B
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EU-
Code

Art
EHZ* lt. 

SDB (2020)
EHZ* lt. MP 

(2006)

1351 Schweinswal (Phocaena phocaena) - -

1355 Fischotter (Lutra lutra) B B

1364 Kegelrobbe (Halychoerus grypus) C C

1365 Seehund (Phoca vitulina) B B

*

Im Zuge der Managementplanung (Februar 2006) wurden zwei weitere Arten 
erfasst: 1103 Finte (Alsoa fallax) und 1324 - Graues Mausohr (Myotis myotis). 
Diese Arten wurden im Managementplan als nicht signifikant eingestuft. Bei der 
Aktualisierung des Standarddatenbogens im Mai 2020 wurden die zwei Arten 

2.1.3 Funktionale Beziehungen des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(GGB) zu anderen Schutzgebieten

Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

Das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 1934-

Vogelschutzgebiet (VSG) 1934-401). Das 
Vogelschutzgebiet umfasst jedoch weitere Gebiete im Westen (Boltenhagener 
Bucht) und die gesamte Insel Poel.

eine Endfassung des Managementplans mit Stand vom 11. Dezember 2015 
(Abschluss 15.12.2017). vor.

Am 10. April 2007, mit dem Kabinettsbeschluss der Landesregierung von 
Mecklenburg-
(DE 1934- on
Mecklenburg-Vorpommern vorgeschlagen. Die Abgrenzung erfolgte auf 

-
Kommission. Am 22. Dezember 2009 erfolgte mit Beschluss der Kommission 

s

Bedeutung. 
Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern im Auftrag des StALU 
Westmecklenburg ein Managementplan aufgestellt. Der Managementplan 

Schutzobjekte (Lebensraumtypen und Arten) beschrieben und die 
gebietsspezifischen Erhaltungsziele konkretisiert werden sowie aus einem 

en- und Umsetzungsteil, in dem die Erhaltungs-

Erhaltungsziele erreicht werden sollen. Der 
1934-

303) liegt mit Stand vom August 2017 vor.
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Beziehungen zu anderen Schutzgebieten

Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung des Gebietes von gemeinschaftlicher 
1934-302) zu anderen Schutzgebieten 

vom Mai 2016. Im aktualisierten Standarddatenbogen vom Mai 2020 
und wurden daher aus dem SDB vom

bernommen.

Tab. 3:
2016)

Typ Name Art Anteil %

LSG
-West 

(Hansestadt Wismar)
* 1

LSG Boiensdorfer Werder * 1

LSG Salzhaff * 13

NSG Wustrow * 8

NSG Fauler See-Rustwerder/ Poel + 1

NSG Rustwerder + 1

NSG Insel Langenwerder + 1

*
+ eingeschlossen (das gemeldete NATURA 2000-

2.2 (VSG)
(DE 1934-401)

2.2.1

42.483 ha und umfasst die Wismarbucht, das Salzhaff und im Osten 

Schutzgebiet handelt es sich um eine stark gegliederte Ostsee-
Boddenlandschaft mit Untiefen, Inseln und Halbinseln sowie angrenzender 

Die Lage und Ausdehnung des 
in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
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Abb. 5: Lage und Ausdehnung des 
-401)

Schutzzweck/ Erhaltungsziele des Schutzgebietes

Vogelschutzgebiet (VSG) "Wismarbucht 

Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Vogelschutzgebiets-
Landesverordnung - VSGLVO M-V) vom 12. Juli 2011. Der Schutzzweck 
entspricht den 32 Abs. 3 

1 Abs. 2 VSGLVO M-V besteht der Schutzzweck der 

der Verordnung.

Erha
VSGLVO M-

der VSGLVO M- ndteile die Vogelarten und die 

2.2.2 Vogelarten nach Anhang I Vogelschutzrichtlinie
Nach der VSGLVO M-

vogelarten und 14 Rastvogelarten 
als Zielarten des Schutzgebietes ausgewiesen worden.
Die folgende Tabelle 4 - und die Tabelle 5
zu den Rastvogelzielarten des Schutzgebietes. In den Tabellen werden auch die 
im aktualisierten Standarddatenbogen (SDB, 2017) und die im Rahmen des 
Managementplans (Stand 11. Dezember 2015 (Abschluss 15.12.2017)) aktuell 
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Natura

Tab. 4: Erhaltungszustand der Habitate der Brutvogelzielarten nach aktuellem Stand im 
Standarddatenbogen (aktualisiert 2017

EU-Code Art
EHZ* lt. 

SDB (2017)
EHZ* lt. MP 

(2015)

A130
Austernfischer

(Haematopus ostralegus)
C C

A048 Brandgans (Tadorna tadorna) B C

A191
Brandseeschwalbe

(Sterna sandvicensis)
C B

A229 Eisvogel (Alcedo atthis) B B

A094 Fischadler (Pandion haliaetus) B C

A193 Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) C A

A654 B C

A246 Heidelerche (Lullula arborea) B C

A639 Kranich (Grus grus) B C

A194
(Sterna paradisaea)

C B

A069 C C

A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius) B C

A338 Lanius collurio) B C

A061 Reiherente (Aythya fuligula) B B

A688 Rohrdommel (Botaurus stellaris) B B

A081 Rohrweihe (Circus aeruginosus) B C

A074 Rotmilan (Milvus milvus) B C

A162 Rotschenkel (Tringa totanus) C C

A132
(Recurvirostra avosetta)

C C

A137
Sandregenpfeifer

(Charadrius hiaticula)
C C

A703 Schnatterente (Anas strepera) C A

A176
(Larus melanocephalus)

B A

A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius) B C

A075 Seeadler (Haliaeetus albicilla) B C

A307 Sylvia nisoria) B C

A182 Larus canus) B B

A119 B C
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EU-Code Art
EHZ* lt. 

SDB (2017)
EHZ* lt. MP 

(2015)
(Porzana porzana)

A249 Uferschwalbe (Riparia riparia) B C

A122 Crex crex) B C

A667 Ciconia ciconia) B C

A072 Wespenbussard (Pernis apivorus) B C

A320 Ficedula parva) B C

A195
Zwergseeschwalbe
(Sterna albifrons)

C C

* Erhaltungszustand: A (hervorragend), B (gut), C (durchschnittlich bzw. teilweise 

Tab. 5: Erhaltungszustand der Habitate der Rastvogelzielarten nach aktuellem Stand im 
Standarddatenbogen (aktualisiert 2017

11. Dezember 2015 (Abschluss 15.12.2017))

EU-Code Art
EHZ* lt. 

SDB (2017)
EHZ* lt. MP 

(2015)

A062 Bergente (Aythya marila) B B

A394 Anser albifrons) B C

A125 Fulica atra) B C

A063 Eiderente (Somateria mollissima) B B

A043 Graugans (Anser anser) B C

A036 Cygnus olor) B C

A170
(Phalaropus lobatus)

B B

A642 Ohrentaucher (Podiceps auritus) B A

A157 Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) B C

A061 Reiherente (Aythya fuligula) B B

A132
(Recurvirostra avosetta)

- C

A067 Schellente (Bucephala clangula) B B

A038 Singschwan (Cygnus cygnus) B C

A037
Zwergschwan 

(Cygnus columbianus bewickii)
B C

A068 (Mergus albellus) B
nicht 

enthalten
* Erhaltungszustand: A (hervorragend), B (gut), C (durchschnittlich bzw. teilweise 

Standarddatenbogen und dem Managementplan wurden im Managementplan 

dass diese Unterschiede durch verschiedene Bewertungsmethoden entstanden 
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sind und demnach der Erhaltungszustand im Standarddatenbogen demjenigen 
oden angewandt 

VSG-
vor

des Managementplans ermittelt wurde.

2.2.3 Funktionale Beziehungen des utzgebietes (VSG) zu 
anderen Schutzgebieten

Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

Das )
(DE 1934-401) von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 1934-302).

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) wurde ein 
Managementplan aufgestellt, in dem die Erhaltungsziele und notwendigen 
Erhaltungs-

(Umweltministerium M-V, 2006). Mit Schreiben vom 29.03.2006 wurden die im 
Managementplan dargestellten fachlichen Grundlagen sowie die getroffenen 
Aussagen zur Umsetzung zum 29.03.2006 zur verbindlichen 

Am 10. April 2007, mit dem Kabinettsbeschluss der Landesregierung von 
Mecklenburg-
(DE 1934-
Mecklenburg-Vorpommern vorgeschlagen. Die Abgrenzung erfolgte auf 
Gru

chluss und im Jahre 2008 die Meldung an die EU-
Kommission. Am 22. Dezember 2009 erfolgte mit Beschluss der Kommission 

her 
Bedeutung. 
Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern im Auftrag des StALU 
Westmecklenburg ein Managementplan aufgestellt. Der Managementplan 
besteht aus einem fachlichen Grundlagenteil, in
Schutzobjekte (Lebensraumtypen und Arten) beschrieben und die 
gebietsspezifischen Erhaltungsziele konkretisiert werden sowie aus einem 

- und Umsetzungsteil, in dem die Erhaltungs-
nahmen festgelegt werden, mit denen die 

Erhaltungsziele erreicht werden sollen. n
1934-

303) liegt mit Stand vom August 2017 vor.
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Beziehungen zu anderen Schutzgebieten

Folgende Tabelle zeigt die Beziehung des Vogelschutzgebiets zu anderen 
2017:

Tab. 6: Schutzgebiete in Beziehung zum VSG
(2017)

Typ Name Art Anteil %

LSG Salzhaff * 9

LSG Hellbachtal * 1

LSG
-West 

(Hansestadt Wismar)
* 1

LSG Boiensdorfer Werder * 1

NSG Tarnewitzer Huk * 1

NSG Wustrow * 5

NSG Rustwerder + 1

NSG Insel Walfisch + 1

NSG Fauler See-Rustwerder/ Poel + 1

NSG Insel Langenwerder + 1

*
+ eingeschlossen (das gemeldete NATURA 2000-

2.3 flege-

-Richtlinie sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet 

issen der im Gebiet vorkommenden FFH-
Lebensraumtypen und -Arten entsprechen (Art. 6 Abs. 1). 

anderen 

von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) wurde 
ein Managementplan aufgestellt, in dem die Erhaltungsziele und notwendigen 
Erhaltungs-
Ent
(Umweltministerium M-V, Februar 2006). Mit Schreiben vom 29.03.2006 wurden 
die im Managementplan dargestellten fachlichen Grundlagen sowie die 
getroffenen Aussagen zur Umsetzung zum 29.03.2006 zur verbindlichen 
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2015 vor (Abschluss 15.12.2017). 

(VSG) 
Ziele und die Vorgehensweise wurde bei der Auftaktveranstaltung zum 
Managementplan am 20.02.2013 informiert. 

(Habitate) der Zielarten des VSG ermittelt, der Erhaltungszustand jeder Zielart 

Vogelschutzgebietslandesverordnung M-
Untersuchungen wurden am 09.10.2014 im Rahmen der Vorstellung des

Wiederherstellung des guten Erhaltungszustandes der Zielarten des VSG vor. 

m 11. Dezember 
2015 vor. 

Die Aussagen/ Ergebnisse des Grundlagenteils des Managementplanes stellen 

Vogelschutzgebietes (VSG) 
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3. Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkungen / Wirkfaktoren

3.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

die Absicht ihre bisherigen Zielsetzungen zur Versorgung und 

Stationen zur Ver- und Entsorgun

uleitplanung mit 

Bebauungsplan Nr.

Strand der Wohlenberger Wiek schaffen (Abb. 6)

durch die Parkplatznutzung reduziert. 

Abb. 6: Geltungsbereiches (rot) des 
BP Nr. 32 Regelung der 
Infrastruktur, LUNG MV (CC SA-BY 3.0)

Die Versorgungseinrichtungen am Standort 1 

Lediglich die WC-
stand genommen 

entsprechend zu regeln und in Verbindung m
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Bauleitplanung sollen durch die 8.
geschaffen werden.

3.2 Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

Die potentiellen Auswirkungen des Vorhabens werden unterschieden in bau-,
anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen.

3.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 
Als baubedingte Wirkungen werden alle im unmittelbaren Zusammenhang mit 

-, Licht- und Staubimmissionen 

- Baustellenei
Bodenkippen, Versorgungsanlagen in der Bauphase, Aufstellen von 

-
Einsatz von Baumaschinen und -

- und 
Leitungsmaterialien),

- Hochbau (Bodenumsetzungen, Einsatz von Baustellentechnik, 

h sind:
-

Nahrungsraum und zur Jungenaufzucht insbesondere durch die 
-

- Vertreibung nicht standortgebundener Tierarten aus dem unmittelbaren 

-

-

3.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse
Anlagebedingte Wirkungen ergeben sich aus den baulichen und sonstigen 

Habitaten) und Funktionsverlust von Habitaten.

3.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse
Auswirkungen dieser Art resultieren aus der Nutzung der Baugebiete im 

Als betriebsbedingte Wirkungen sin
Reize durch eine Zunahme der Besucher in den Vorhabenbereichen, die einen 

aus.
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Besucher des Parkplatzes werden die Strandbereiche der 
angrenzenden Wohlenberger Wiek Baden,
Sonnenbaden und Spazierengehen nutzen. Dabei sind folgende Wirkprozesse 

- und Scheuchwirkung auf die Zielarten der Schutzgebiete
und optischen Reize

4. Detailliert untersuchter Bereich

de potentiell betroffene Arten 
der Natura 2000-Schutzgebiete an die Wirkbereiche der 

Natura- des Bebauungsplanes Nr. 27 
orientiert. Die 

Abgrenzung der Wirkzonen des B-
nachfolgender Abbildung dargestellt. 

Abb. 7: Luftbild mit Abgrenzungen der Wirkzonen und Lage des Bebauungsplanes Nr. 

I
Strandnutzung durch Freizeitverhalten konzentriert. Als relevante Wirkbereiche 

des Bebauungsplanes Nr. 32 der Stadt 

(siehe Abb. 7). Die 
lliert untersuchten Bereichs wird ab dem Anleger bis zur 

Gemeindegrenze festgesetzt (Abb. 8).
dem Anleger wird nicht bis zur Gemeindegrenze festgelegt. Grund ist, dass die 
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eiche 
aufgrund des zunehmend verwilderten Naturstrands sehr unwegsam werden. 

Strand in Richtung eines befestigten Weges zu verlassen.

Abb. 8:
-SA 3.0)

4.1 Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)

4.1.1 Potentiell betroffene Lebensraumtypen 

Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.
Vorkommen aufweisen. Aufgrund des Alters der Bestandsdaten 
(Managementplan, Februar 2006) wurde im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 27 eine aktuelle 
Aufnahme der Biotope, der Lebensraumtypen sowie der potentiell betroffenen 

Martin Bauer mit Stand vom September 2018 vorgenommen (Abb. 9). Die 
Biotopkartenkartierung mi

und im Flachwasserbereich vor. 

Bereich Hundestrand mit
angrenzendem naturnahem Strand
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potentiell betroffene Lebensraumtypen definiert:

Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt (1140)
buchten (Flachwasserzonen und 

Seegraswiesen) (1160)
Atlantische Salzwiesen (1330)

Auswirkungen des Vorhabens auf andere Lebensraumtypen des Anhangs I der 
FFH-Richtlinie werden aufgrund der Entfernung ausgeschlossen.

1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt

Vegetationsfreie Schlick-, Sand- und Mischwatten werden als Windwatten 
bezeichnet, da sie bei bestimmten Wetterlagen mit Wasser bedeckt sind oder frei 
fallen. Sie sind Flachwassergebiete, oft Nehrungen und Haken, die 
aperiodischen Wasserstandsschwankungen unterliegen. Das entscheidende 

makrophytenfrei. Ihnen kommt eine besondere Bedeutung als Rast- und 
Nahrungsgebie -
sowie Nahrungsgebiet von Jungfischen zu.

n durch 

2004 war das Vegetationsfreie Schlick-, Sand- und Mischwatt im detailliert 

-Gebiet wurde 2004 der Erhaltungszustand 
des Lebensraumtyps als gut (B) bewertet. Im aktualisierten Standarddatenbogen 
vom Mai 2020 wurde der Erhaltungszustand des Vegetationsfreien Schlick-,
Sand- und Mischwatt ebenfalls als gut (B) angegeben.

Standortbedingungen, die Habitatstrukturen, das typische Arteninventar und die 
Wasse

1160 buchten (Flachwasserzonen und 
Seegraswiesen)

mit der Ostsee stehen. Er wird in der Wismarbucht 
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Des We

bewertet und entspricht damit dem Gesamterhaltungszustand in der 
Wismarbucht. Im aktualisierten Standarddatenbogen vom Mai 2020 wurde der 
Erhaltungszustand des LRT ebenfalls 
als gut (B) angegeben.

ind die 
Standortbedingungen, die Habitatstrukturen, das typische Arteninventar und die 

sauerstoffarmen Tiefenwassers verhindert.

1330 Atlantische Salzwiesen

Das 

.

aus.

Im Bereich am Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32 befinden sich 

Salzwiesen. Dieser Lebensraumtyp befand sich 2004 im detailliert untersuchten 
Bereich in einem guten Erhaltu -Gebiet 
wurde der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps als hervorragend (A) 
bewertet. Im aktualisierten Standarddatenbogen vom Mai 2020 wurde der 
Erhaltungszustand der Atlantische Salzwiesen ebenfalls als hervorragend (A)
angegeben.

Habitatstrukturen und das typische Arteninventar sowie vor allem die 

Nutzung oder die extensive 

2110 -

nicht festgesetzte Sand umgelagert. Dadurch entsteht ein schwach 

noch keine Humusanreicherung im Boden stattgefunden. Aufgrund der hohen 
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Umlagerungsdynamik sind vegetationsfreie Bereiche ein Charakteristikum der 

Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans Nr.

-Gebiet wurde 2004 der Erhaltungszustand des 
Lebensraumtyps als hervorragend (A) bewertet. Im aktualisierten
Standarddatenbogen vom Mai 2020
ebenfalls als hervorragend (A) angegeben.

ren und das 
typische Arteninventar.

(2160 Hippophae rhamnoides)

Die Sanddorn-
deren Sande schon festgelegt sind und die gekennzeichnet sind durch die 
beginnende 

sich eine 

Strandes.
Im gesamten FFH-Gebiet wird der Erhaltungszustand sehr unterschiedlich von 

Im aktualisierten Standarddatenbogen vom Mai 2020 wurde 
Hippophae rhamnoides mit gut (B) 

angegeben.

hen Dynamik, die Habitatstrukturen und das 
typische Arteninventar.

Aktuelle Bewertung des LRT

Dieser Lebensraumtyp kommt im Ergebnis der aktuellen Kartierung vom 
nicht vor. Es handelt sich 

en und 

Aufgrund dessen wird in vorliegen
den Lebensraumtyp 2160 eingegangen. 
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4.1.2 Potentiell betroffene Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie

das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
Karte 2b dargestellt (Abb. 10).

Abb. 10: Managementplan 
-

Habitate der schmalen Windelschnecke innerhalb des detailliert untersuchten 
Bereichs. Habitate des Fischotters befinden sich nordwestlich des Anlegers. 

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)

Managementplan ein Habitat der Schmalen Windelschnecke. Nach Angaben des 
StALU Westmecklenburg ist die Schmale Windelschnecke auch im Bereich des 
Anlegers nachgewiesen worden.
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Im Managementplans (2006) sowie im aktualisierten Standarddatenbogen vom 
Mai 2020 wurde der Erhaltungszustand der Schmalen Windelschnecke jeweils 
mit gut (B) angegeben.

4.2

Eine potentielle Betroffenheit ergibt sich, wenn Brut- oder Rasthabitate der 
Zielarten des VSG in dem detailliert untersuchten Bereich liegen. Anhand der 
Karten, die dem Managementplan (Stand 11. Dezember 2015 (Abschluss 
15.12.2017)) beiliegen, wurden die potentiell betroffenen Arten innerhalb des 
Strand- und Flachwasserbereiches angrenzend an den B-Plan Nr. 32 der Stadt 

ermittelt. 

4.2.1 Potentiell betroffene 

Abb. 11:
innerhalb des VSG ungsbereich des B-Planes Nr. 32 

A 195 Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons)

Nahrungserwerb.
Erhaltungsziele sind der 
vegetationslosen, kiesigen und sandigen Stellen an d

Lage B-Plan Nr. 32
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stehenden klaren und fischreichen Flachwasserzonen der Ostsee 
(Nahrungshabitat).

Der Erhaltungszustand des Habitats im Umkreis des Plangeltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. wurde aufgrund von 

potentieller Bruthabitate 

Bei der Gesamtbewertung wurde der Erhaltungszustand ebenfalls C
angegeben.

Abb. 12:
innerhalb des VSG -Planes Nr. 32 

A 069 Mergus serrator)

Nahrungserwerb.
Als Erhaltungsziele werden 

und Hochstaudenfluren (Bruthabitat) in Verbindung mit 

- und Boddenufern 
verbreitet) genannt.

Der Erhaltungszustand des Habitats im Umkreis des Plangeltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. wurde aufgrund von gungen 

potentieller Bruthabitate 
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C
angegeben.

A 048 - Brandgans (Tadorna tadorna)

Flachwasserbereichen, 

Das Habitat der Brandgans, welches sich im Umkreis des Plangeltungsbereichs 
des Bebauungsplans Nr. , wurde C Bei 
der Gesamtbewertung wurde der Erhaltungszustand e C
angegeben.
Im Managementplan wurde folgendes zum Erhaltungszustand der Habitate im 

Ha
nicht unter Kontrolle zu halten sind, wurden alle Festlandhabitate hinsichtlich des 

VSG
Stand 11. Dezember 2015 (Abschluss 15.12.2017)).

A 654 (Mergus merganser)

auf Stellnetze) sowie Schutz von nahe gelegenen Altbaumgruppen oder 

Nisthabitat.

im Umkreis des 
Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. befindet, 
wurde C Bei der Gesamtbewertung wurde der Erhaltungszustand 

C
Im Managementplan wurde folgendes zum Erhaltungszustand der Habitate im 

Erhaltungszustandes "C" (Gesamtbewertun

Uferbereich) und durch die Bewertung potentiell

Parameter mit der Situation zum Referenzzeitpunkt ergab sich, dass es seitdem 
VSG

Stand 11. Dezember 2015 (Abschluss 15.12.2017)).
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4.2.2 Potentiell betroffene 

Abb. 13:
innerhalb des VSG -Planes Nr. 32 

A 036 Cygnus olor)

Nahrungserwerb.
Als Erhaltungsziel wird der Schutz von Flachwasserbereichen (bis ca. 1 m

genannt.

-V
vorgesehen.

Der Erhaltungszustand des Habitats im Umkreis des Plangeltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. Bei 

angegeben.
Im Managementplan wurde folgendes zum Erhaltungszustand der Habitate im 

C" bewertet. Diese Habitate nehmen ca. 62 % der 

-V an seinen 

Lage B-Plan Nr. 32
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Aussagen aus dem Managementplan zum Erhaltungszustand der Habitate sind 

A 041 Anser albifrons)

Als Entwicklungsziele auf Gebietsebene ist des Weiteren die Entwicklung von 

-

Der Erhaltungszustand des Habitats im Umkreis des Plangeltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. Bei 

angegeben.
Aussagen aus dem Managementplan zum Erhaltungszustand der Habitate sind 

beschrieben. 

Abb. 14:
innerhalb des VSG -Planes Nr. 32 

Lage B-Plan Nr. 32
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Der Erhaltungszustand des Habitats im Umkreis des Plangeltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. Bei der 

.
Aussagen aus dem Managementplan zum Erhaltungszustand der Habitate sind 

A 067 Schellente (Bucephala clangula)

Erhaltungsziele sind 

Mollusken (Nahrungshabitat) sowie Sc
Buchten (Schlaf- und Ruheplatz).

-V.

Der Erhaltungszustand des Habitats im Umkreis des Plangeltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. B bewertet. Bei der 

Aussagen aus dem Managementplan zum Erhaltungszustand der Habitate sind 

A 007 Ohrentaucher (Podiceps auritus)
sind fisch-

Als Erhaltungsziele werden der - und 

h Schiffe und 

(bezogen auf Stellnetze) genannt.

Der Erhaltungszustand des Habitats im Umkreis des Plangeltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. hervorragend) bewertet.

(hervorragend) angegeben.

A 125 Fulica atra)

Nahrungserwerb.
Als Erhaltungsziele wird der Erhalt -

genannt.
Als Entwicklungsziel wird zudem die Entwicklung

-V dargestellt.

Der Erhaltungszustand des Habitats im Umkreis des Plangeltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. bewertet. Bei 

angegeben.
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5. Prognose r
Schutzgebiete durch das Vorhaben

5.1 Baubedingte Auswirkungen 

-, Licht-

Das Plangebiet ist weniger als 50 m von dem Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) sowie dem Vogelschutzgebiet 
(VSG) entfernt.

-V wirken 
diese Emissionen in der Wirkzone 1 ca. 50
in der Wirkzone 2 ca. 200 .

Als Vorbelastung ist die bereits bestehende Parkplatznutzung, der Fahrradweg, 

Wohlenberger Wiek -, Lichtimmissionen und 
Belastungen der vorgesehenen 

Aufgrund der Tatsache, 

Weiterhin 
w
nicht langfristig oder nachhaltig. 

5.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Wirkungen ergeben sich aus den Bauwerken selbst. Zu nennen 
e durch Versiegelung und 

Da der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 2000-Gebiete 

Habitat

Flugbewegungen zwischen dem hier betrachteten 
Vogelschutzgebiet und anderen mit diesem in Beziehung stehenden 
Natura 2000-Gebieten werden bei Umsetzung des Vorhabens nicht 

-

des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 32 nur eine untergeordnete 
Bedeutung als Rastgebiet einnehmen.

5.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Auswirkungen dieser Art resultieren aus der Nutzung der Baugebiete im 
Plangebiet nach

, Schadstoffe) und 

geringer als baubedingte
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Wirkzone I 0,5 und in der Wirkzone II 0,1.
Es besteht bereits eine anthropogene Vorbelastung durch die intensive Nutzung 
des Parkplatzes und der Umgebung.
weiterhin nichts. Es bleibt die Situation vorher wie nachher. 

Anleger in Wohlenberg nicht weiter zu verfolgen. Eine Bebauung des Anlegers 
ist somit nicht mehr vorgesehen. einrichtungen und 
Versorgungsanlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32 der Stadt 

akustische Reize durch eine Zunahme der Besucher in den Vorhabenbereichen, 
chen 

Vogelschutzgebietes (VSG) 
Lebensraumtypen des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)

Durch die Umsetzung des 
Bebauungsplans Nr.

Daher kann davon 

, bedingt durch die Neuanlage des Radweges
entlang der L01, in vergangener Zeit 
Radweges konnte auf dem langgezogenen Sandparkplatz doppelseitig geparkt 
werden. Dadurch standen zwei
angrenzenden und breiteren 150 und ca. 200 Autos 

vor der Anlage des Radweges auf ein gesamtes 
ca. 1.050 innerhalb des Geltungsbereiches 

des B-Plan Nr. 32.

tze stark, da die derzeitige 
Radweges nur noch einreihig nutzbar ist

angelegt wurde. Dadurch kommt man von 
n tig auf nur noch ca. 300

Die Parkplatz
so dass derzeitig insgesamt ca. 65 innerhalb des 

Geltungsbereiches des B- .
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Abb. 15:
Bebauungsplanes Nr. 32 nach der Fertigstellung des Radweges

Mit der platz (Abb. 6),

wiederhergestellt werden. Aufgrund der neuen Anordnung auf drei 
ca. 1.050

ermittelt 
und durch 30

:

Derzeitige Parkplatznutzung
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Tab. 7:

~250

~500
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~300

Eine erhebliche Intensivierung betriebsbedingter Nutzungen der Umgebung ist 
durch die Umsetzung des Vorhabens nicht zu erwarten.

Touristische Nutzung

Versorgungseinrichtungen sowie WC-Anlagen vorgesehen. In den drei 
Sonstigen Sondergebieten Versorgung und touristische Infrastruktur (SO V+I)
sollen Schank- und Speisewirtschaften errichtet und betrieben werden, die 
lediglich der Strandversorgung dienen. Der vorgesehene Betriebszeitraum der 

Parkplatz 1:
Am Parkplatz 1 ist eine Versorgungseinrichtung incl. WC-Anlagen geplant, die 

zur Beleuchtung (bspw. Beleuchtung 
darf nicht auf offenes Wasser abstra

von Lichtabstrahlung durch Fenster) sowie gezielte Besucherlenkung vermieden 
werden. 

Die Versorgungseinrichtungen an d
m Mai bis Mitte September 

betrieben. Nur die WC- Durch den 
saisonalen Betrieb der Versorgungseinrichtungen wird die Nutzung 
eing im Vergleich 
zu den 0-Gebiete.

an den Bereichen der 
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Bereiche abzusperren.

Salz
zu reduzieren. Dies wird im Rahmen des BP Nr. 32 geregelt. Im Zuge der 
Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 32 ist es vorgesehen, 

b

In den Natura 2000- Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 1934-302) 

S -
Mahnel, Stand Oktober 2018)
formuliert: 

konzentriert. Somit wird eine gezielte Besucherlen
(Anm.: westlicher Bereich des 

Geltungsbereiches des BP Nr. 32) sowie aus Richtung der Ortslage 

Eine Absperrun
Bereiche ist nicht notwendig. Aufgrund des hohen Aufwuchses im Bereich 

(Anm.: Bereiche siehe Abbildung 16)
ist eine Nutzung dieser Bereiche durch die Touristen in diesem Zustand 

hrichte 
nur zur Durchquerung zum Wasserbereich von Strandbesuchern genutzt. 
Besucher nutzen die angrenzenden Kriechrasenbereiche derzeit fast 

der ruderalen 

(Anm.: Abb. 17). Somit wird ein 
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Abb. 16: Ausschnitt aus der Biotopkartierung auf Grundlage des Gutachters 
Martin Bauer (Stand Sept. 2018)

Im Rahmen der Natura 2000- Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 1934-
das 
(DE 1934-401) im Rahmen B-
Mahnel, Stand Oktober 2018) wurden 

II der FFH-Richtlinie sowie der Zielarten des VSG-Gebietes festgesetzt. Diese 

-

Bedeutung der Schutzgebiete ins
entsprechende Verhaltensregeln sind vorzunehmen. Dabei sind ebenfalls die 
Nutzungsrestriktionen wie das Surf- und Kiteverbot nordwestlich des Anlegers zu 
integrieren. Moderne Wassersportarten sind nur vom 1. Mai bis 15. September 

darzustellen. Die Information

Salzwiesen

ruderaler Kriechrasen
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- NATURNAHE ABSPERRUNG UND INFOTAFEL 

rinformation 

werden.

-
DER SALZWIESEN

positiv auf die Entwicklung der Salzwiesen auswirken. Der Kriechrasen kann 
durch die Mahd reduziert werden.

- LIEGEWIESE

reiche der ruderalen Kriechrasen angrenzend an 
zu pflegen. Positive 

Salzwiesen und Salzwiesenbereichen 
werden erwartet. 

Abb. 17: Kriechrasens 
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- EINLASSSTELLEN MODERNE 
WASSERSPORTARTEN

Moderne Wassersportarten sind nur vom 1. Mai bis 15. September im 

Wassersp Es ist vorgesehen, in der 
Strandsatzung der aufzunehmen,

Es wird 
empfohlen, die Strands
Strandsatzung kann die Stadt besser als im Rahmen einer freiwilligen 
Vereinbarung den Ausschluss der Winternutzung auf dem Wasser durch Verzicht 
auf Einlassstellen regeln. Durchsetzung und Kontrolle der Umsetzung und 
Einhaltung der Nutzungsrestriktionen ist in der Strandsatzung zu regeln.

-

reduzieren. 

-

5.3.1 Auswirkungen auf FFH-LRT und -Arten im Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) DE 1934-302

1140-
Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt , 1160-

Meeresarme und , 1330
Atlantische Salzwiesen und 2110- durch die Strandnutzung der 

Weitere S Es 
- und Flachwasserbereich hohe anthropogene 

ie 
Nutzung ist sowohl jahreszeitlich bzw. saisonal als auch wochentags und von der 

bestehenden-

Der LRT 1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt wurde von 
dem Gutachter Martin Bauer im Rahmen der Biotopkartierung (2018) gleichzeitig 
als Biotoptyp KVR - LRT
1330 kommt landseitig im Anschluss an die 

hrichte (LRT 1140) 
Salzwiesen auf Sandboden sind laut dem Gutachter Bauer (2018) im 
Untersuchungsraum 

gestalten.

Konzentration der 
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Hinweisen zur Bedeutung der Salzr Salzwiesen 

Der FFH-LRT 1160 buchten 
em FFH-

LRT 1140 an. Er umfasst die gesamte Wohlenberger Wieck. Eine 

nicht stattfindet. Es wurde im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 27 empfohlen, 

Weiterhin ist zur
Angebot s
erweitern. Dies wird im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 32 geregelt. Dadurch 

werden.

Der FFH-LRT 2110 ko
(Bauer 2018). Sie kommen an mehreren Stellen im 

Zur Lenkung der 

entsprechend zu reduzieren. Dies wird im Rahmen des BP Nr. 32 geregelt. 
Weiterhin sind Informationstafeln mit Hinweisen zur Bedeutung der 

Habitate der Schmalen Windelschnecke kommen im Ergebnis der aktuellen 

FFH- r Kliffs (KKA 
und KKI) als potentielles Habitat der Schmalen Windelschnecke auszugrenzen 
(Bauer, 2018). Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 32 der Stadt 

Das Planvorhaben selbst hat keine Auswirkungen auf die Habitate der Art, da 
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5.3.2 Auswirkungen auf Vogelarten bzw. deren Habitate im 
Vogelschutzgebiet (VSG) DE 1934-401

Habitate der Zwergseeschwalbe befinden sich laut Managementplan im 
Flachwasserbereich entlang der gesamten Wohlenberger Wiek. Das Habitat des 

einiger Entfernung zum Ufer sowie nordwestlich des Anlegers. Habitate der 
Brandgans und des s befinden sich nordwestlich des Anlegers. 

Der Strandabschnitt der Wohlenberger Wiek wird aufgrund der touristischen 
Nutzung jahrelang stark frequentiert. Es wird angenommen, dass die Arten, die 
dort vorkommen sind als andere Arten, die in dem 
Bereich nicht vorkommen. GEORGII Auswirkungen von 

derselben Stelle oder zur selben Zeit 
auftritt also berechenbar ist 

Aufgrund der 
and- und

Wohlenberger Wiek. Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 32 wird 
Die Brutvogelarten werden durch die 

beabsichtigte Strandb des Anlegers angrenzend an den

Infotafeln zu dem Vogelschutzgebiet profitieren. 
Besucher hinsichtlich der Bedeutung der Schutzgebiete und der darin lebenden 
Zielarten sensibilisiert werden. Weiterhin kann durch die Hinweisschilder auf die 

informiert werden. Wissen und Informationen zum VSG und GGB bewirken eine 

der Nutzung bestimmter Bereiche eher beachtet, als das alleinige Aussprechen 
von Verboten und Verhaltensvorschriften. Generell wird die Aufmerksamkeit der 

Die Versorgungseinrichtung am Parkplatz 1 (siehe hierzu Abb. 16) wird 
(siehe Gliederungspunkt 5.4 

zur Vermeidung von 
Emissionen werden vorgesehen. Die Versorgungseinrichtungen an den 

(siehe hierzu Abb. 16) werden im Zeitraum Mai bis Mitte 
-

des Bebauungsplans Nr. 32 der Stadt

auszugehen.
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Der Strandabschnitt der Wohlenberger Wiek wird aufgrund der touristischen 
Nutzung jahrelang stark frequentiert. Es wird angenommen, dass Arten mit 

nicht vorkommen. Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 32 werden 

sowie der Zielarten des Anhangs II durch die Umsetzung des Bebauungsplanes 
Nr. 32
nachfolgenden Empfehlungen aus.

Zielarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie werden dennoch die nachfolgenden 

Die Aufstellung von Informationstafeln im Bereic

entsprechende Verhaltensregeln sind vorzunehmen. Dabei sind ebenfalls die 
Nutzungsrestriktionen wie das Surf- und Kiteverbot nordwestlich des Anlegers zu 
integrieren. Moderne Wassersportarten sind nur vom 1. Mai bis 15. September 

Lebensraumtypen sowie auf die Zielarten des Anhangs II des FFH-Gebiets 

Besucher des Schutzgebietes hinsichtlich seiner Bedeutung und der darin 
lebenden Zielarten und Lebensraumtypen sensibilisiert werden. Weiterhin kann 
durch die Hinweisschilder auf die mit der Freizeitnutzung in Zusammenhang 

Verhaltensregeln innerhalb des Schutzgebietes informiert werden. 

Durch gezielte Besucherinformationen ebenfalls Auswirkungen auf die 
- und 

aufgrund der intensiven Nutzung keine geeigneten Habitate (Brut- und 
Na

konnte dennoch festgestellt werden, dass die Strandbereiche eine 
untergeordnete Funktion als Habitate haben.  Die ausgewiesenen 

vornehmlich auf den Flachwasserbereich der Wohlenberger Wiek.

Schutzgebietes hinsichtlich der Bedeutung des Vogelschutzgebietes und der 
darin lebenden Zielarten sensibilisiert werden. Weiterhin kann durch die 
Hinweisschilder auf die mit der Freizeitnutzung in Zusammenhang stehenden 
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innerhalb des Schutzgebietes informiert werden.

Dies ist besonders im Hinblick auf die Nutzung der Flachwasserbereiche von 
Surfern und Kitern in der Rastzeit wichtig. Wissen und Informationen zum Gebiet
von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
Vogelschutzgebiet (VSG) ren

Bereiche eher beachtet, als das alleinige Aussprechen von Verboten und 

empfohlen. Die Absperrung des natu

werden.

positiv auf die Entwicklung der Salzwiesen auswirken. Der Kriechrasen kann 
durch die Mahd reduziert werden.

Salzwiesen und Salzwiesenbereichen 
werden erwartet (siehe auch Abb. 17).

Moderne Wassersportarten sind nur vom 1. Mai bis 15. September im 

Wassersport und Angeln in der Wism Es ist vorgesehen, in der 
aufzunehmen, dass Einlassste

rch die 
Strandsatzung kann die Stadt besser als im Rahmen einer freiwilligen 
Vereinbarung den Ausschluss der Winternutzung auf dem Wasser durch Verzicht 
auf Einlassstellen regeln. Durchsetzung und Kontrolle der Umsetzung und 
Einhaltung der Nutzungsrestriktionen ist in der Strandsatzung zu regeln.

reduzieren. 

s erheblich zu erweitern.

119 von 159 in Zusammenstellung



Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
(DE 1934- (VSG) (DE 1934-401)

32 der Stadt 

54
Stand: Oktober 2022

Zur Minimierung von Licht- - und Staubemissionen sind nachfolgend 

Lichtemissionen:
-

Beleuchtung von oben nach unten g igt; 
- und UV-

Lichtanteile haben sowie energiesparend, schadstofffrei/-arm und langlebig sein. 
Daher sollten innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 32 an 

verwendet werden
- Ausrichtung der Beleuchtung von oben nach unten mit Ausrichtung 

auf das zu beleuchtende Objekt. Einsatz von voll abgeschirmten 
Leuchten, die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen 
abstrahlen.

- LED-Leuchtmittel mit bernsteinfarbenem Licht mit einer 

von Schildern und Informationstafeln mit ge
Licht mit einer Farbtemperatur  < 2.700 Kelvin.

- - und 
UV-Bereich).

- Kein Einsatz von Lampen mit einer Farbtemperatur >2.700 Kelvin.
strahlen ohne 

Beleuchtungs-
incl. Werbeanlagen mit bewegtem oder wechselndem Licht
Skybeamer). 

kplatz 

Vegetationsstrukturen ( )
der Natura 2000-Gebiete 

Staubemissionen:
Emissionen von Staub sind aufgrund der er 

deutliche Trennung zu den Natura 2000-Gebieten dar. Durch vorhandene 
Vegetationsstrukturen besteht ohnehin eine Abschirmung zu den 
Schutzgebieten.

Mit weiteren - - und 
Staubemissionen gemindert werden.

Gebietes von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) -
Bestandteile sowie des Euro

1934-
Bestandteile durch das Projekt sind bei Umsetzung projektbezogener 
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werden.

(DE 1934-

1934-
Bestandteile durch Summationswirkung des Bebauungsplanes Nr. 32 mit 

sind bei Umsetzung der 

7. Zusammenfassung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.
geringer Entfernung zu den Natura2000-Gebieten Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) (VSG) 

Bebauungsplans mit den Schutzgebieten notwendig ist.

Die potentiell betroffenen Lebensraumtypen, Arten und Habitate von Brut- und
bau-,

anlagen- oder betriebsbedingte Auswirkungen zu erwarten sind. Da sich die 

Bebauungsplans Nr.

der Lebensraumtypen und Zielarten des Anhangs II der FFH-
Richtlinie sowie der Zielarten des VSG durch den Bebauungsplan Nr. 32 
auszugehen. D

werden sich mit Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 32 der 

Die Versorgungseinrichtung am Parkplatz 1 (siehe hierzu Abb. 16) wird 

Emissionen werden vorgesehen. Die Versorgungseinrichtungen an den 

- ig 
Auf die Strand- und Flachwasserbereiche sowie das 

insbesondere 
-

und Flachwasserbereich hohe anthropo
ie Nutzung ist sowohl jahreszeitlich 

der Hauptsaison kann ebenfalls von einer bestehenden- jedoch stark 
we
Angler ausgegangen werden. Eine 

Bebauungsplanes Nr. st jedoch nur in den Sommermonaten 
bei perfektem Wetter zu erwarten. 

Im Rahmen der Natura 2000- von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 1934-
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das 
(DE 1934-401) im Rahmen B-Plans Nr.

umtypen und der Zielarten des Anhangs II der 
FFH-Richtlinie sowie der Zielarten des VSG

27 und des 
Bebauungsplanes Nr. (siehe unter Punkt 5.3) ist mit keinen 

Vogelschutzgebietes (VSG)

der Zielarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie des Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 

-

1934- chen
Bestandteile durch das Projekt sowie durch Summationswirkung des 
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wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie).

1934-401 
Endfassung mit Stand vom 11. Dezember 2015 

(Abschluss 15.12.2017) Teterow/Schwerin

-Gebiet DE 1934- Endfassung 
mit Stand vom Februar 2006, Schwerin

9. Anlagen

Die Anlage ist ein se

Kartierung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen im Bereich des GGB 
-

die FFH-
25. September 2018

125 von 159 in Zusammenstellung



Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
(DE 1934- (VSG) (DE 1934-401)

32 der Stadt 

60
Stand: Oktober 2022

10. Arbeitsvermerke

Aufgestellt f ie Bauleitplanung der

Regelung der Infrastruktur

im Auftrag der 

Rudolf-Breitscheid-

Telefon 03881 / 71 05 0
Telefax 03881 / 71 05 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de

126 von 159 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 27 der

(Landkreis Nordwestmecklenburg) 

Kartierung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen im 
Bereich des GGB auf dem

al -

Auftraggeber:
   Rudolf-Breitscheid-

Verfasser:
Theodor- -

127 von 159 in Zusammenstellung



, FFH-Lebensraumtypen im -302)

22

Inhaltsverzeichnis:

1 Einleitung ........................................................................................................................3

2 Methodik .........................................................................................................................3

3 Ergebnisse der Kartierung der Biotoptypen.....................................................................3

4 Beschreibung der FFH-Lebensraumtypen.......................................................................7

4.1 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt (LRT 1140) ..........................................7

4.2 -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 
(LRT 1160).............................................................................................................................9

4 20)......................................................10

4.4 Atlantik- -Fels- .........13

4.5 ................................................................................................16

Hippophae rhamnoides (LRT 2160) ..............................................................18

4.7 Atlantische Salzwiesen (LRT 1330) ................................................................................20

5 ......................................................25

5.1 Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) ................................................................25

5.2 Meerneunauge (Petromyzon marinus) ...........................................................................25

5.3 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) ..............................................................................25

5.4 Lachs (Salmo salar) .......................................................................................................26

5.5 Kammmolch (Triturus cristatus) ......................................................................................26

5.6 Fischotter (Lutra lutra) ....................................................................................................26

5.7 Seehund (Phoca vitulina) ...............................................................................................27

5.8 Kegelrobbe (Halichoerus grypus) ...................................................................................27

5.9 Schweinswal (Phocoena phocoena) ...............................................................................27

6 Literatur.........................................................................................................................28

Bearbeiter: Martin Bauer

128 von 159 in Zusammenstellung



, FFH-Lebensraumtypen im -302)

33

1 Einleitung

terung der 
bestehenden Bebauung

GGB
1934-302). Als Grundlage erfolgte eine Kartierung der Biotoptypen im Bereich des

Grundlage
erfolgte eine Ausgrenzung der FFH-LRT im GGB.

2 Methodik

Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern
(
Mecklenburg-Vorpommern, Heft 2/2013). Es erfolgte keine Artenaufnahme. Die 
Kartierung erfolgte im Bereich des GGB Wismarbucht bzw. in den angrenzenden 

im 
erfolgte eine Kartierung bis an die L 01 bzw. 

unmittelbar angrenzenden Bereiche. Der Bereich des Anlegers in Wohlenberg ist 
aus dem GGB ausgespart. Da die Biotope sich aber in diesen Bereich fortsetzen und 

nachvollziehbar ist, 
im Zuge der Kartierung erfasst. 

3 Ergebnisse der Kartierung der Biotoptypen

Es wurden folgende Biotoptypen im Untersuchungsbereich erfasst. Es werden nur 
Die marinen 

Biotoptypen wurden aktuell nicht erfasst. Diese Biotoptypen bzw. die daraus 
resultierenden FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) wurden aus dem 

GGB Wismarbucht

Tabelle 1: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet
Biotoptyp (Code) Bezeichnung des Biotoptyps LRT

BBA -
BFX -
BFY -
BLM Mesophiles Laubge -
BLY -

BWW Windschutzpflanzung -
FBB -
FGB Graben mit intensiver Instandhaltung -
KDV 2110
KGD 1330
KKA 1230
KKI enkliff inaktiv 1230
KSI Intensiv genutzter Sandstrand der Ostsee -
KSR Kiesstrand mit ausdauernder Vegetation 1220
KVR 1330/1140
RHK Ruderaler Kriechrasen -
VSZ -
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Nach : 

anderen Biotoptypen
nlegers

uordnen 
sind.
durch die Ausbaggerung der Fahrrinne am Anleger entstanden sind, gepflanzt 

Die Sandd demzufolge 
der Vegetationseinheit Schwarzholunder-

(BLY)

Ergebnis der Bepflanzung aus der Zeit vor 1990.

heimischen Baumarten (BFX)
Zu diesem Biotoptyp werden is

(BFY)
handelt

Die ie
um den Anleger Wohlenberg innerhalb von Kriechrasen (RHK) und im Kontakt zu 

Windschutzpflanzungen entstanden.

Windschutzpflanzung (BWW)
Windschutzpflanzungen kommen in zwei Bereichen im Betrachtungsgebiet vor. 
Westlich des Anlegers befindet sich oberhalb des Aktiven Kliffs (KKA) eine 

wurde etwa in den 1980er Jahren auf der Ackerfl
angelegt. Durch diese Windschu
landwirtschaftlichen

ht 

Strand. 

angrenz
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Diesem Biotoptyp sind zwei Bachabschnitte dlich 
Wohlenberg zuzuordnen. Die Abschnitte kommen aus Drainageleitungen, die aus 
dem angrenzenden Acker stammen. D

ben sind als Bestandtei betrachten. 

, in die Wohlenberger Wiek. Der Bach 
Beiderseits des Bachlaufes befinden sich 

Weiden, die als (VSZ) erfasst 
worden sind.

Graben mit intensiver Instandhaltung (FGB)
Die wurde diesem 

(KDS)
Dieser Biotoptyp kommt im Untersuchungsgebiet nicht vor.
Sanddorn aufritt,

Anlegers 
eger 

entstanden sind, gepflanzt aufgewachsen. Ebenso 
wenig

(KDS) zuzuordnen. Die
Vegetationseinheit Schwarzholunder- des Biotoptyp Mesophiles 

(BLM) zuzuordnen.
Diese Biotoptypen sind somit nicht den Lebensrau
rhamnoides LRT 2160

(L01) eine Windschutzpflanzung. Bestandteil 
dieser Pflanzung war auch Sanddorn, der sich teilweise in die angrenzenden 
F sich um stark 

sind. che des Sanddorns sind diesem Biotoptyp bzw. dem 
Biotoptyp Windschutzpflanzung (BWW) zuzuordnen.

 (KGD)

unterschiedlicher Feuchtegrade und damit unterschiedlicher Vegetationselemente 

genutzt.
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 (KVR)

Westlich des Anlegers
treten im Anschluss an den Strand in 

Die 
Chara im Gebiet sind Schilf und Strandsimse. Sie 
bedecken dank ihres ausgesprochen gut entwickelten Wurzelsystems schnell 

de

langsam und es entwickeln sich sukzessiv zu Salzwiesen, im Untersuchungsgebiet 
(KGD). 

zwischen beiden Biotoptypen/LRT dynamisch.

Intensiv genutzter Sandstrand der Ostsee (KSI)
Dieser Biotoptyp erstreckt sich 
Westlich des Anlegers vor dem Inaktiven Kliff befindet sich ebenfalls ein intensiv 
genutzter Sandstrand. Die Strandbereiche werden intensiv genutzt und unterhalten. 
Es findet eine Strandreinigung statt. Wenn diese Strandbereiche nicht genutzt und

es und der 

(KSN) ausbilden. Diese Biotoptypen 

 (KKA) 
Dieser Biotoptyp kommt westlich des Anlegers vor. Direkt westlich des Anlegers ist 

befindet sich ein aktives Kliff, das sich in Richtung Tarnewitz fortsetzt. Dieses Kliff ist 

teilweise vorhanden. Oberhalb des Kliffs befindet sich eine Windschutzpflanzung 

(KKI)
Direkt westlich des Anlegers ist das Kliff seit dem Bau des Anlegers als inaktives Kliff 

Das Kliff ist hier diesem Biotoptyp zuzuordnen.

Ruderaler Kriechrasen (RHK)
schiedenen 

verschiedenster Feuchtestufen und aufgrund der 
unterschiedlichen Genese vor. Kennzeichnend sind Dominanzgesellschaften mit 
Landreitgras, Gemeiner Quecke, Strandhafer, Schilf und Str des 
Anlegers kommen diese Formationen auf den ehe . auf 
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4 Beschreibung der FFH-Lebensraumtypen

Nachfolgend erfolgt eine Beschreibung der im Untersuchungsgebiet vorkommenden 
FFH-Lebensraumtypen.

FFH- -

Abbildung 1: Verteilung der FFH-Lebensraumtypen (LRT) im Untersuchungs-
gebiet nach Karte 2a des Managementplanes (2005)

4.1 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt (LRT 1140)

Definition
Als Windwatten werden zeitweise trockenfallende Flachwasserzonen der Ostsee 
bezeichnet. Im Unterschied zum periodischen Gezeiten-Rhythmus der Nordsee

Wasserstandsschwankungen, die durch die 
hervorgerufen werden, die mit bestimmten Windrichtungen verbunden sind.

Nehrungen), in 
Flachwasserzonen 
auf.
Lebensraumtyps 

LRT. Ei gen der Windwatten 
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Molen, Buhnen und Vertiefungen (Fahrrinnen als Sedimentfallen) sowie 
Hafen- und Industrieanlagen.

Abbildung 2: 

en der Windwatten 

Molen, Buhnen und Vertiefungen (Fahrrinnen als Sedimentfallen) sowie 
- und Industrieanlagen.

Zur Sicherung und Verbesserung von Windwatten sind in Gebieten mit negativen 
Sandbilanzen ung 

haben.

Vorkommen im Untersuchungsgebiet
Dieser FFH-
Bereiche des Flachwassers der Wohlenberger Wieck. Diesem FFH-LRT sind die 

(Schilf, Strandsimse, Salz-Teichsimse) bedecken dank ihres ausgesprochen gut 

stimmen. Ihre Ausbreitu
Akkumulation von angeschwemmtem organischem Material verlanden diese 

zu Salzwiesen (LR
beiden LRT dynamisch. Der LRT 1140 wurde aktuell nicht kartiert, sondern aus dem 
Managementplan bzw. -Lebensraumtypen der 
Ostsee im Hoheitsgebiet von Mecklenburg-
Im Managementplan wurden die LRT- innerhalb des Untersuchungsgebietes 
mit dem Erhaltungszustand B bewertet. Die Ausgrenzung des LRT entspricht nicht 
den Ausgrenzungskriterien des Fachleitfadens. Im Managementplan wurde nur der 
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Anlegers 
-250

mit dem EZ B dargestellt.

Aktuelle Bewertung des LRT
Es erfolgte im vorliegenden Gutachten keine aktuelle Bewertung des LRT.

Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraumtyp
Das Vorhaben ist nicht dazu geeignet Auswirkungen auf den FFH-LRT 
Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt (LRT 1140) bzw. dessen 

4.2 Flach -buchten (Flachwasserzonen und 
Seegraswiesen) (LRT 1160)

Definition
-buchten zeichnen sich je nach Gebiet durch 

unterschiedliche Substrate (Hart-/Weichsubstrate) und vegetationsfreie oder mit 
. -buchten 

durch eine geringere Exposition unterscheiden. Sie sind durch Boddenrandschwellen 

In 
Exposition 

-buchte
makrophytenreich. A -buchten mit gutem 
Wasseraustausch zur vorgelagerten Ostsee (Mecklenburger Bucht, Pommersche 
Bucht) wurden die Wismarbucht, der Greifswalder Bodden und der Strelasund mit 
Kubitzer und Schaproder Bodden sowie Libben identifiziert.

nsive 
Bei nahezu 

gleichem Salzgehalt 
Ostsee 

zwischen der Ostsee und der Meeresbucht (hydromorphologische Strukturen). 

(Mecklenburger Bucht) besonders schwerwiegend aus, da mit zunehmenden 
Vertiefungen salzreicheres, zeitweise sauerstoffarmes Wasser aus den bodennahen 
Schichten eindringt und zum Absterben der euryhalinen benthischen Wirbellosen 

-
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-LRT durch die Boddenrandschwellen und 

- sind zu 
reduzieren.

Vorkommen im Untersuchungsgebiet
Dieser FFH- -LRT 1140 an. Er umfasst die 
gesamt Wohlenberger Wieck. Dieser LRT wurde nicht kartiert, sondern aus dem 
Managementplan bzw. FH-Lebensraumtypen der 
Ostsee im Hoheitsgebiet von Mecklenburg-

Bewertung des LRT im Managementplan (2005)
Im Managementplan wurden die n innerhalb des Untersuchungsgebietes mit 
dem Erhaltungszustand B bewertet. Die Ausgrenzung der LRT entspricht nicht den 
Ausgrenzungskriterien des Fachleitfadens. Im Managementplan wurden 3 

bewertet werden, die die gesamte Wohlenberger Wick und 
damit das gesamte Untersuchungsgebiet umfasst. 

Aktuelle Bewertung des LRT
Es erfolgte im vorliegenden Gutachten keine aktuelle Bewertung des LRT.

Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraumtyp
Das Vorhaben ist nicht dazu geeignet Auswirkungen auf den FFH-LRT Flache 

-buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) (LRT 
1160)

4.3 (LRT 1220)

Definition
-, Ge - und Kiessubstrat, die mit 

salztoleranten und nitrophilen, mehrheitlich ausdauernden Arten bewachsen sind. 
-Vorpommern vor allem am 

- n
- 

liffen gelegen. Seeseitig grenzt die Uferlinie an 
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Materialnachlieferung.

Vorkommen im Untersuchungsgebiet
Dieser Lebensraumtyp kommt zwischen LRT 1230 und 1140 westlich des Anlegers 
vor. Es

der Strand kaum betretbar.

Bewertung des LRT im Managementplan (2005)
Im Managementplan wurde eine dieses Lebensraumtyps im 

1220- Die Ausgrenzung 

ausgrenzbaren LRT-

Aktuelle Bewertung des LRT
-

Aktuell ist diese 
LRT-

Tabelle 1: Bewertungschema des LRT
(LRT 1220)
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landwirtschaftliche Nutzungen an oder nahe der Abbruchkante oder die Bebauung 

etc. Durch intensive Freizeitnutzung (Wandern, Klettern am Kliff) kommt es zu 
. 

zuzulassen. Oberhalb von Kliffen sollte auf Nutzung und Bebauung auf einem 
Streifen von mind. 100 m verzichtet werden. Um

Abbildung 3: aktives Kliff westlich des Anlegers

Vorkommen im Untersuchungsgebiet
Dieser FFH-LRT kommt westlich des Anlegers vor. Direkt westlich des Anlegers ist 

befindet sich ein aktives Kliff, das sich in Richtung Tarnewitz fortsetzt. Dieses Kliff ist 

teilweise vorhanden. Oberhalb des Kliffs befindet sich eine Windschutzpflanzung 

touristische Nutzungen treten nicht auf.
Kliffs bzw. des angrenzenden Strandes. Der angrenzende Strand (LRT 1220) ist 
sehr schmal und wird kaum genutzt. Selbst bei geringen
Uferbereich kaum betretbar. Oberhalb des Kliffs im Bereich der 
Windschutzpflanzung (BWW) befindet sich ein Pfad, der nur sporadisch zwischen 
Wohlenberg und Tarnewitz genutzt wird.
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Bewertung des LRT im Managementplan (2005)
Im Man nordwestlich 
des Anlegers dargestellt und mit dem Erhaltungszustand A bewertet. Es handelt sich 

0-50.Ein Teil des inaktiven Kliffs (KKI) ist nicht Bestandteil des 
LRT. Dies liegt wohl daran

Aktuelle Bewertung des LRT
LRT-

Biotopkartieranleitung und Bewertungschema ausgegrenzt. Aktuell ist diese LRT-
he mit dem Erhaltungszustand A zu bewerten.

Tabelle 2: Bewertungschema des LRT Atlantik- -Fels- 

Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraumtyp
Der angrenzende Strand (LRT 1220) ist sehr schmal und wird kaum genutzt. Selbst 

Entsprechend 
wird auch das angrenzende Kliff wenig frequentiert. Das Vorhaben ist nicht dazu 
geeignet Auswirkungen auf den FFH- Atlantik- d Ostsee-Fels- und
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und somit nicht diesem LRT zugeordnet werden kann. Im Managementplan wurde 
weiterhin eine -
wurden mit dem Erhaltungszustand C bewertet.

Aktuelle Bewertung des LRT
Es wurden im Rahmen der aktuellen Kartierung m

ausgegrenzt. Es handel

fachleitfadenkonformen Ausgrenzung der LRT im Rahmen der Managementplanung. 
ist der

Erhaltungszustand nach dem Fachleitfaden mit C zu bewerten. Der 
E

wie heute. Eine Verschlechterung in der Zwischenzeit nicht eingetreten. Die 

  

Tabelle 3: Bewertungschema des LRT n (LRT 2110)

Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraumtyp
Das Vorhaben ist nicht dazu geeignet Auswirkungen auf den FFH-
(LRT 2110) Die Vorbelastungen, die 
zur Einstufung des Erhaltungszustan
des FFH-Gebietes vorhanden. Eine Verbesserung des Erhaltungszustandes ist 
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Abbildung 3: 

4 n mit Hippophae rhamnoides (LRT 2160)

Es handelt es sich bei den 
Bearbeitungsgebiet nicht um den 

ndere aus der 

Sand

mit Strandhafer sowi -

Badetourismus kommt es zu Tritt- 
B. 

Rosa rugosa werden.
Zerschnei Prom

umtyps und zur 
Verbesserung des 

Wenn die 
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zum 
Die 

e z. B. durch die 
Kennzeichnung 
Besucherlenkung und - information tragen zu diesem Ziel bei.

Bewertung des LRT im Managementplan (2005)

und mit dem Erhaltungszustand B bewertet worden. 

Tabelle 4: Hippophae rhamnoides  
  (LRT 2160)

Aktuelle Bewertung des LRT
Dieser Lebensraumtyp kommt im Ergebnis der aktuellen Kartierung im 
Untersuchungsgebiet nicht vor. Es handelt es sich bei den Sanddorngeb
Bearbeitungsgebiet

nicht um den Lebensraumtyp 2160.
aktuellem Fachleitfaden nicht dem LRT zuzuordnen. 
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ist 
anthropogen beeinflusst. 

Bewertung des LRT im Managementplan (2005)
Im Managementplan wurden im Untersuchungsgebiet zwei
(1330-01 und 1330-02). 
bewertet.

. Die heute als LRT ausgegrenzten 

aber zum damaligen Zeitpunkt vorhanden. Offenbar erfolgte aufgrund fehlender 
Grundlagen (Fachleitfaden mit Bewertungskriterien) keine korrekte Abgrenzung und

im Rahmen der Managementplanung nicht mit einer eventuellen aktuellen 
Ausgrenzung und Bewertung vergleichbar.

Abbildung 4: LRT Atlantische Salzwiesen im Untersuchungsgebiet nach Karte 2a 
des Managementplanes (2005)

Aktuelle Bewertung des LRT
Es wurde im Rahmen der aktu
ausgegrenzt. (Die 

ebnis der aktuellen Kartierung zum LRT 1140.) 

Sanden. . Das 

Der Erhaltungszustand der
a B zu bewerten. Dies ist aber durch die 
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Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraumtyp
Das Vorhaben ist nicht dazu geeignet Auswirkungen auf den FFH- Atlantische 

. 

Aufwuchs vorhanden ist und die LRT-

Vegetationsbestandes erfolgen nicht. Der LRT wird lediglich sporadisch als Weg
genutzt. Es erfolgt nur an wenigen Stellen eine Nutzung des 

dahinter liegenden Flachwasserbereiches
erreicht.

dessen Folge auch zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes bei.
-

landseitig angrenzenden Kriechrasen etwa im Oktober. Die Kriechrasen-

werden kann. Im optimalen
dass

Abbildung 5:
(rechts im Bild)
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Tabelle 5: Bewertungschema des LRT Atlantische Salzwiesen (LRT 1330)
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5

Nachfolgend erfolgen

Planvorhabens (Bebauungsplan
Bestandteile dieser Arten.
und eigene Untersuchungen.

5.1 Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)

Die Hauptzentren der Verbreitung befinden sich in Mittel- und Ost-Europa, mit nur 

-, Mittel- und Ost-Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern gilt 

elt 

GGB
umen auch alte schattig stehende 

Kopfweiden im unmittelbaren 

Westmecklenburg ist die Schmale Windelschnecke auch im Bereich des Anlegers 

- (Anlage 10)
sind im Untersuchungsgebiet die Kliffs (KKA und KKI) als potenzielles Habitat der 
Schmalen Windelschnecke auszugrenzen. Das Planvorhaben selbst hat keine 
Auswirkungen auf die Habitate der

5.2 Meerneunauge (Petromyzon marinus)
5.3 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)

in der gesamten Ostsee sehr selten. Eine erfolgreiche Reproduktion wurde in den 
graben noch nicht nachgewiesen. 
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5.4 Lachs (Salmo salar)

Nach Aussage des Managementplanes Wismarbucht halten sich Lachse nur 

nicht als Art des Anhangs II FFH-Richtlinie zu bewerten. Potenzielle
GGB gibt es nicht. Als potenzielle L

Der 
Lebensraum des Lachses ist durch das Vorhaben nicht betroffen. Eine erhebliche 

igung durch das Vorhaben kann ausgeschlossen werden.

5.5 Kammmolch (Triturus cristatus)

Der Kammmolch kommt im Untersuchungsgebiet des GGB (Bereich Wohlenberger 
Wiek) nicht vor. Im Untersuchungsgebiet im GGB Wismarbucht befinden sich keine 

Habitatbestandteile des Kammmolches (vgl. Fachleitfaden, Anlage 9). 

5.6 Fischotter (Lutra lutra)

n-

der Ostsee bis etwa 100 m von der Uferkante entfernt und die angrenzenden 
Salzwiesen als Habitatbestandteil des Fischotters auszugrenzen. Im 
Managementplan (Karte 2b) ist nur der Flachwasserbereich nordwestlich des 
Anlegers als Habitat des Fischotters ausgegrenzt (vgl. Abbildung 6), da zum 
Zeitpunkt der Bearbeitung noch kein Fachleitfaden existierte. Im konkreten Fall 
handelt es sich jedoch um trockenfallende Flachwasserbereiche, die nur eine 

Der
Fischotter kommt in der Niederung des Niendorfer Torfmoores
vor. Plangebiet und Wirkbereich des Planvorhabens besitzen somit keine optimalen 
Habitatei
anthropogen stark vorbelastet. Eine der Anzahl von Erholungssuchenden
hat deshalb keine Auswirkungen auf die Art.
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Abbildung 6: Darstellung der Habitate des Fischotters in der Karte 2b des 
Managementplanes (magenta Schraffur)

5.7 Seehund (Phoca vitulina)

ieps und der 

einen neugeborenen Seehund in der Wohlenberger Wiek. Das Planvorhaben selbst 

Besucherzahl als nicht erheblich einzustufen.

5.8 Kegelrobbe (Halichoerus grypus)

Die Kegelrobbe wurde in der Wohlenberger Wiek bislang nicht nachgewiesen. In der 
gesamten mecklenburgischen Ostsee gibt es nur einzelne Sichtungen. Auch hier 

h das Planvorhaben 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Art ableitbar.

5.9 Schweinswal (Phocoena phocoena)

Der Schweinswal ist in der Wohlenberger Wiek als sporadischer Gast anzusehen.
Die Art braucht tiefere Wasserbereiche als Habitat. Die Nutzung der Strandbereiche 

keine Auswirkungen auf die Art. 
ableiten.
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Richtlinien und Verordnungen

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542):
Das Gesetz wurde als Artikel 1 des G v. 29.7.2009 I 2542 vom Bundestag 

Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
Bundesartenschutzverordnung, (BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (zuletzt 

- und Pflanzenarten (EG) Nr. 

wildlebender Tier- g des Handels (zuletzt 

- und Pflanzenarten (FFH-Richtlinie) 

Richtlinie 2
-

Vogelschutz-Richtlinie)
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